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Überschwemmung, Sturmhochwasser, Sturm, Ha
gel, Schnee.druck, Eis, Erd- und Seebeben, Erd
rutsch, Felssturz und Bodensenkung

b) Brand, Explosion, Implosion, Leitungswasser oder 
durch Luftfahrzeuge 

bei der Deutschen Auslands- und Rückversicherungs- 
AG (nachstehend PARAG genannt) anzumelden, so
fern nicht für Risiken außerhalb der Deutschen De
mokratischen Republik durch Bestimmungen des je
weiligen Landes im gleichen Umfang Versicherungs
pflicht besteht.

(2) Die Staatsorgane sind weiterhin verpflichtet, die 
gemäß § 1 Ziff. 1 Buchstaben а bis c genannten Grund
mittel sowie die unter § 1 Ziff. 3 aufgeführten Risiken 
gegen unvorhersehbare Schäden durch

Schadenersatzansprüche, die auf Grund von 
Rechtsvorschriften über die materielle Verant
wortlichkeit gegen die Staatsorgane erhoben wer
den (Betriebshaftpflicht), 

zur Pflichtversicherung bei der DARAG anzumelden. 
Ausgenommen hiervon bleiben Ansprüche nach dem 
Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969 (GBl. I S. 34) 
sowie solche Risiken, für die außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik durch Bestimmungen des je
weiligen Landes im gleichen Umfang Vefsicherungs
pflicht besteht.

(3) Die Staatsorgane haben die Anmeldung zur 
Pflichtversicherung gemäß Absätzen 1 und 2 bei der 
DARAG erstmals bis spätestens 10. Januar 1970 vorzu
nehmen.

(4) Neuanmeldungen bzw. Veränderungsmeldungen 
sind von den Staatsorganen jeweils 14 Tage vor dem 
Zugang bzw. Eintritt der Veränderungen auf den 
Formblättern, die von der DARAG bereitgestellt wer
den, vorzunehmen.

(5) Die Pflichtversicherung beginnt 14 Tage nach 
Eingang der Anmeldung bei der DARAG, sofern nicht 
von den Staatsorganen ein anderer Beginn vereinbart 
wird.

§ 3
Freiwillige Versicherungen

Die Staatsorgane können sich unabhängig von der 
Pflichtversicherung gemäß § 2 gegen andere unvorher
sehbare Schäden an den im § 1 genannten Sachen oder 
für solche Risiken, für die eine Entschädigungszahlung 
ganz oder teilweise in fremder Währung in Frage 
kommen kann, freiwillig bei der DARAG versichern.

§ 4
Versiehcrungsbedingungen 

der Pflicht- und freiwilligen Versicherungen, 
Beiträge für die freiwilligen Versicherungen

(1) Für die Pflichtversicherung und die Verträge 
für die freiwilligen Versicherungen gelten die Ver- 
sicherungsbedingungpn der DARAG für die jeweiligen 
Versicherungsarten.

(2) Die Staatsorgane haben an die DARAG Beiträge 
für die freiwilligen Versicherungen entsprechend den 
vom Minister der Finanzen bestätigten Tarifen der 
DARAG zu entrichten.

(3) Die Staatsorgane haben den Beitrag für die' frei
willigen Versicherungen nach den von der DARAG 
übergebenen Beitragsscheinen zu berechnen und diese 
Unterlagen der DARAG zu den vereinbarten Terminen 
einzureichen. Der Beitrag ist entsprechend den im 
Beitragsschein bezeichneten Terminen unaufgefordert 
innerhalb von 14 Tagen an die DARAG zu entrichten.

§ 5
Maßnahmen zur Schadenverhütung, ■ 

Verhaltens- und Anzeigepflichten
(1) Die Staatsorgane haben die Bestimmungen des 

Gesundheits-, Arbeite- und Brandschutzes sowie die 
sonstigen Ordnungs- und Sicherheitsbestimmungen 
einzuhalten und alle erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, damit Schadenfälle vermieden werden.

(2) Die Staatsorgane sind bei Eintritt eines ver
sicherten Schadens verpflichtet,

a) alle ihnen zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Umfang des Schadens zu mindern, den 
Tatbestand zu klären, Regreßforderungen zu 
sichern und die Auflagen und Hinweise der 
DARAG zu befolgen

b) Schäden unverzüglich der DARAG zu melden 
und die erforderlicher Unterlagen einzureichen

c) bis zur Entscheidung der DARAG über eine Be
sichtigung des Schadens nur solche Veränderun
gen vorzunehmen, die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der staatlichen Tätigkeit nicht auf
geschoben werden können

d) der DARAG über alle mit dem Schadenfall zu
sammenhängenden Fragen wahrheitsgemäß Aus
kunft zu geben und Einsicht in die betreffenden 
Unterlagen zu gewähren ,

e) Schäden durch versicherte Ereignisse den zustän
digen Organen zu melden,, sofern diese Schäden 
nach den geltenden Bestimmungen meldepflich
tig sind.

(3) In den Versicherungsbedingungen oder durch 
vertragliche Vereinbarungen können weitere Schaden
verhütungsmaßnahmen, Verhaltens- und Anzeigepflich
ten festgelegt werden..

(4) Von der DARAG kann die Entschädigung ver
mindert vyerden, wenn eine vorsätzliche oder grob
fahrlässige Verletzung der Pflichten durch das Staats
organ oder seine Mitarbeiter gemäß Absätzen 1 bis 3 
Einfluß auf den Eintritt, die Feststellung oder den 
Umfang des Schadens gehabt hat.

(5) Die DARAG kann die Entschädigung ganz oder
teilweise versagen,, wenn im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsvertrag unvollständige oder unrichtige 
Angaben gemacht wurden und die unrichtig oder un
vollständig angegebenen Gefahrumstinde Einfluß auf 
den Eintritt oder den Umfang des Schadens gehabt 
haben. „ „3 6

Inkrafttreten
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.
Berlin, den 18. November 1969

Der Minister der Finanzen 
B ö h m
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